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§ 150. Grossherzogtuiii liiixenibiirg. Früher durch
Personalunion mit Holland verbunden, bildet Luxemburg

' o

seit 1890 einen selbständigen, neutralen, dem Deutschen
Zollverein zugehörigen Staat. Die Landbevölkerung ist
deutsch, in den Städten, namentlich in der Hauptstadt,
wird teilweise französisch gesprochen. Auch die Amts¬
sprache ist französisch.

Neben Landwirtschaft, Wein- und Obstbau wird im S.
Eisenbergbau betrieben.

Hauptstadt ist Luxemburg.

§ 151. Königreich (Großbritannien nn&amp;lt;l Irland. Das
britische Inselreich besteht aus den beiden grossen Inseln
Grossbritannien und Lrland, welche durch die Irische See
von einander getrennt sind, und zahlreichen kleinen Inseln
(Hebriden, Orkney- und Shetlandinseln). Das Reich um-
fasst die drei Länder England, Schottland und Irland.

Die weit überwiegende Mehrzahl der Bevölkerung'
bedient sich der englischen Sprache, auch ist der grösste
Teil derselben germanischen Stammes, ein kleinerer da¬
gegen besteht aus Kelten (in Hochschottland und Irland).
In religiöser Beziehung bekennt sich weitaus der grösste
Teil der Bevölkerung zur protestantischen, und nur gegen
75 zur katholischen Kirche.

Der Ackerbau steht durch Anwendung von land¬
wirtschaftlichen Maschinen, durch vorzügliche Düngung,
durch Eut- und Bewässerung des Bodens auf sehr hoher
Stufe ; doch kann er den Bedarf der dichten Bevölkerung
bei weitem nicht decken, weshalb stete Getreideeinfuhr

notwendig ist.
Die Viehzucht ist sehr verbreitet und trefflich ge¬

pflegt. Sie wird begünstigt durch die Vortrefflichkeit
der Wiesen und Weiden, die eine naturgemässe Folge
der reichlichen Niederschläge ist. Englands leichte
Renner und schwere Pferde sind gleich ausgezeichnet,
nicht minder die Rinder und Schafe. Hoch geschätzt
im Auslande sind ferner die Produkte der Milchwirtschaft


